Tip des Monats 6/08
Unechte Dumping-Preise
Eine niederländische Fluggesellschaft warb in einer überregionalen Zeitung. In dieser Werbung hatte die Fluggesellschaft Preise für über ihr Internetportal buchbare Tickets genannt. Nicht eingeschlossen im genannten Preis war allerdings  -nicht erkennbar-  die anfallende Buchungsgebühr TSC (Ticket Service Charge).
Hiergegen wehrten sich Konkurrenten wegen anscheinenden Wettbewerbsverstosses.

Das Landgericht gab jenen Wettbewerbern Recht. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass eine Fluggesellschaft bei Werbung mit günstigen Angeboten den tatsächlichen Endpreis angeben müsse oder auf fehlende Preisbestandteile verständlich und erkennbar hinweisen müsse. Die anfallende Buchungsgebühr TSC sei Bestandteil des Endpreises und demzufolge auch in die Preisgestaltung einzubeziehen.

Obwohl Wettbewerbsverstösse für den Endverbraucher kein Recht zum Erwerb des billigeren Tickets geben, ist andererseits besondere Aufmerksamkeit angebracht, ob Dumping-Preise letztlich doch noch Billig-Angebote sind. 

(Landgericht Frankfurt, Aktenzeichen 3-08 O 82/07)
